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1. Verfahren 

Aufstellungsbeschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Lenting hat am 05.06.2018 in öffentlicher Sitzung gemäß 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB den Beschluss zur Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes 
zur Steuerung des Maßes der baulichen Nutzung für den gesamten Innenbereich 
(§ 34 BauGB) gefasst. Mit dem Billigungs- und verfahrensleitenden Beschluss des 
Gemeinderates vom 02.04.2019 wurde der einfache Bebauungsplan in mehrere qualifizierte 
Bebauungspläne aufgeteilt. Darunter befanden sich die Bebauungspläne Nr. 29 ĂKirchplatzñ 
und Nr. 30 ĂOrtskernñ. In der Gemeinderatssitzung am 15.03.2022 wurde der 
verfahrensleitende Beschluss gefasst, die qualifizierten Bebauungspläne als einfache 
Bebauungspläne fortzuführen. 
Mittlerweile wurden die Bebauungsplªne Nr. 29 ĂKirchplatzñ und Nr. 30 ĂOrtskernñ zum 
Bebauungsplan Nr. 29 ĂOrtskernñ zusammengef¿hrt. 
 
Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von 14,5 ha. 
 

2. Lage, Beschaffenheit 

2.1 Lage des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt im Zentrum des gewachsenen Ortes Lenting. Rundherum schließen sich 
Wohngebiete an und im Osten verläuft die Bundesautobahn A9. Am Südrand verläuft der 
Manterinbach. 
 
Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst die Grundstücke der Gemarkung Lenting mit 
den folgenden Flurstücksnummern: 
 

- Teilbereich Am Hang ï Guttenbergerstraße ï Hirschbergstraße ï Kapellenweg: 43, 44, 
45, 45/1, 45/2, 46/1 (Teilfläche), 46/2, 47, 48, 49, 49/1, 49/2, 50, 53, 53/2, 81/2, 81/3 
83/3; 

- Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse ï Alte Landstraße ï Kapellenweg: 55, 55/1, 
58/2, 59, 61, 62, 80, 80/3, 80/4, 80/6, 80/7, 80/8, 80/11, 80/13, 80/15, 80/17, 80/21, 
80/23, 80/24, 80/25, 80/27, 80/30, 80/31, 80/32, 80/38; 

- Teilbereich Berggasse: 6, 7, 7/2, 8, 80/2, 80/9, 80/36; 
- Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse: 4, 5, 5/1, 54, 56, 57, 60, 63, 63/1, 65/2, 

65/3, 78; 
- Hirschbergstraße ï Guttenbergerstraße: 51, 52, 67, 67/1, 68, 69, 71, 72, 72/4, 73, 76, 

76/1, 77; 
- Teilbereich Pfarrgasse ï Guttenbergerstraße: 32, 36, 70, 74, 75/2, 75/3; 
- Teilbereich südlich Guttenberger Straße/ Pfarrgasse: 34/2, 39, 41/2, 42, 42/1, 42/2, 

681/3, 681/4; 
- Teilbereich Hofmark: 1, 2, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13/2, 16, 17, 17/2, 17/3, 23/2, 24, 25, 

26, 26/2, 26/3, 27, 69/19, 556/2;   
- Teilbereich Alte Landstraße ï Hofmark- Pfarrgasse: 23, 28, 28/3, 29, 30, 33, 33/2, 33/3, 

34, 34/4, 69/27, 674/2, 674/4, 674/5; 
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Abb. 1.  Luftbild Lageplan des Geltungsbereiches (nicht genordet)  
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- Straßenraum: 

o Alte Landstraße: 69/16 (Teilfläche), 69/36, 80/35, 1965/8 (Teilfläche) 
o Bahnhofstraße: 69/37 
o Berggasse: 7/3, 69/15, 69/34, 69/38, 80/33, 80/34 
o Brunnengasse: 34/3 
o Hirschbergstraße: 69/14, 69/29, 69/31, 69/35 
o Hofmark: 69/18, 69/23, 69/24, 69/25, 69/26, 556, 674/3 
o Guttenberger Straße: 69/2 (Teilfläche), 69/30, 69/32, 69/39, 69/40 
o Pfarrgasse: 69/17 

2.2 Beschaffenheit der Grundstücke / Bestandsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von 376 bis 404 m über NHN. Der höchste Punkt liegt im 
Bereich des Kindergartens St. Nikolaus, der niedrigste Punkt am südlichen Rand der 
landwirtschaftlichen Hofstelle am ehemaligen Hofmarkschloss beim Manterinbach. Das 
Plangebiet fällt nach Süden hin zur Bachniederung des Manterinbachs ab. Westlich der Alten 
Landstraße ist das Höhengefälle deutlich stärker ausgeprägt als östlich. 
 
So gut wie alle innerhalb des Geltungsbereiches liegenden Grundstücke sind bebaut. 
Entsprechend der Entstehungsgeschichte herrscht eine Nutzungsmischung vor und die 
Baukörper sind unterschiedlich ausgestaltet. Bei der Dachform dominiert eindeutig das 
Satteldach, vereinzelt wurden Walmdächer verbaut. Der Kindergarten St. Nikolaus hat ein 
Flachdach. Die Geschossigkeit liegt überwiegend bei ein bis zwei Vollgeschossen, aufgrund 
der Hanglage erscheinen manche Hauptgebäude jedoch von der Talseite aus dreigeschossig. 
 
Um die Versiegelung im bestehenden Gebiet besser einordnen zu können, werden sowohl die 
Grundflächenzahl 1 (GRZ 1) als auch die Grundflächenzahl 2 (GRZ 2) herangezogen. Die 
GRZ 1 beschreibt das Verhältnis der überbebauten Grundstücksfläche durch das 
Hauptgebäude. Die GRZ 2 zieht auch Garagen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlage nach 
§ 14 BauGB (Ăéuntergeordnete Nebenanlage und Einrichtungen (..), die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und die in 
seiner Eigenart nicht widersprechenñ) und bauliche Anlagen unterhalb der Gelªndeoberflªche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, hinzu. 
 
Den Anlagen 1, 2 und 3 sind die Anzahl der Wohneinheiten, die ermittelte GRZ 1 und GRZ 2 
zu entnehmen.  
 
Im Folgenden werden die einzelnen Teilgebiete mit ihrer prägenden Bebauung näher 
beschrieben (die Lage der einzelnen Teilbereiche kann der Abbildung 2: Abgrenzung der 
unterschiedlichen Teilbereiche entnommen werden). 
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Abb. 2. Abgrenzung der unterschiedlichen Teilgebiete 
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Teilbereich Am Hang ï Guttenbergerstraße ï Hirschbergstraße ï Kapellenweg 
 

Abb. 3.       Teilbereich Am Hang ï Guttenbergerstraße ï Hirschbergstraße ï Kapellenweg 
 

      
Abb. 4.       Guttenbergerstraße 16 und 24 
 

      
Abb. 5.       Guttenbergerstraße 20, Am Hang 4 und Nebengebäude
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Teilbereich Am Hang ï Guttenbergerstraße ï Hirschbergstraße ï Kapellenweg: 
Die Grundstücke in diesem Teilgebiet sind mit Ausnahme der Flurnummer 83/3 bebaut. Die 
Bebauung variiert zwischen Wohnbebauung und landwirtschaftlichen Hofstellen, welche alle 
nicht mehr zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt werden. Die Bebauung ist sowohl ein- als 
auch zweigeschossig ausgeführt. Die Bebauung in diesem Bereich folgt keinem einheitlichen 
Muster, jedoch sind die meisten Gebäude von der Straße zurückgesetzt erbaut worden. Im 
Bereich der Guttenbergerstraße kann eine straßenbegleitende ï teils grenzständige ï 
Bebauung abgelesen werden. Die Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude liegt bei ein 
bis zwei Wohneinheiten. 
Die GRZ 1 liegt gemittelt für diesen Teilbereich bei 0,31 und variiert von 0,17 auf Flurnummer 
81/2 bis 0,51 auf Flurnummer 44. 
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Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse ï Alte Landstraße ï Kapellenweg 
 

 
Abb. 6.          Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse ï Alte Landstraße ï Kapellenweg 
 

      
Abb. 7.          Berggasse 18, Neubau Berggasse 20a 
 

      
Abb. 8.          Berggasse 24, Kapellenweg 3 
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Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse ï Alte Landstraße ï Kapellenweg: 
Die Flurstücke in diesem Teilbereich sind allesamt bebaut. Die Flurnummer 80 ist nur mit einer 
kleinen Kapelle bebaut und ansonsten als Grünfläche ausgestaltet. Westlich hiervon liegt der 
Kindergarten der Gemeinde Lenting. In diesem Teilbereich liegen mehrere Gewerbebetriebe, 
darunter auf Flurnummer 55 ein Sanitärbetrieb, sowie Bürostandorte auf den Flurnummern 
80/11 und 55/1 und einer Apotheke auf Flurnummer 80/32. Ansonsten dominiert die 
Wohnnutzung. Die Bebauung ist ein bis zweigeschossig ausgeführt. Die Bebauung in diesem 
Bereich folgt keinem einheitlichen Muster, jedoch sind die meisten Gebäude von der Straße 
zurückgesetzt erbaut worden. Die Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude liegt bei 
überwiegend ein bis zwei Wohneinheiten. Ausnahme hiervon bildet das Gebäude auf 
Flurnummer 80/25 in dem vier Wohneinheiten untergebracht sind. Auf Flurnummer 62 wurde 
in jüngerer Vergangenheit der Neubau eines Doppelhauses mit insgesamt 11 Wohneinheiten 
(10 Wohneinheiten in einer Doppelhaushälfte) umgesetzt. Weiterhin sind im Gebäude auf 
Flurnummer 80/32 7 Wohneinheiten untergebracht 
Die GRZ 1 liegt gemittelt für diesen Teilbereich bei 0,26 und variiert von 0,23 auf Flurnummer 
58/2 bis 0,50 auf den Flurnummern 80/38 und 80/24. 
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Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse  
 

 
Abb. 9.             Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse 
 

      
Abb. 10. Berggasse 1 und 1a 
 

      
Abb. 11. Berggasse 5 
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Teilbereich Hirschbergstraße ï Berggasse: 
Die Flurstücke in diesem Teilbereich sind allesamt mit Wohngebäuden bebaut. Die Bebauung 
ist im Norden (Bergseite) an den Straßenrand herangerückt, wohingegen im Süden eher 
Gartenflächen angeordnet sind und höchstens Nebengebäude an die Grundstücksgrenze 
gerückt sind. Ausnahme bildet das alte Wohngebäude der Hirschbergstraße 4 (Flurnummer 
78), welches an den Südrand gebaut wurde. Hintergrund hierfür war, dass das große 
ehemalige landwirtschaftliche Nebengebäude im Norden stand, um eine ebenerdige Zufahrt 
zu diesem zu erreichen. 
Die ursprüngliche Bebauung ist ein- bis zweigeschossig ausgeführt. Die Neubauten auf den 
Flurnummern 4 und 78 sind jeweils dreigeschossig ausgeführt. Die Anzahl der Wohneinheiten 
je Wohngebäude liegt bei ein bis zwei, im Gebäude auf Flurnummer 60 (Berggasse 1) sind 
drei Wohneinheiten untergebracht. In den beiden Neubauten auf den Flurnummern 4 und 78 
sind 10 bzw. 11 Wohneinheiten untergebracht. 
Die GRZ 1 liegt gemittelt für den westlichen Bereich bei 0,47, den mittleren bei 0,42 und 
östlichen bei 0,38. Die GRZ 1 variiert im Gesamten von 0,23 auf Flurnummer 57 bis 0,60 auf 
Flurnummer 65/3. 
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Teilbereich Alte Landstraße - Bergstraße 
 

 
Abb. 12. Teilbereich Alte Landstraße ï Bergstraße 
 

      
Abb. 13. Berggasse 8 und 8a 
 

      
Abb. 14. Alte Landstraße 15 und 17 
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Teilbereich Alte Landstraße ï Berggasse: 
Die Flurstücke in diesem Bereich sind mit Wohngebäuden bebaut und die Gebäude wurden 
von der Haupterschließung zurückversetzt errichtet. Die Bebauung in diesem Teilbereich ist 
ein- bis zweigeschossig ausgeführt. Die Anzahl der Wohneinheiten liegt bei ein bis zwei 
Wohneinheiten je Wohngebäude. Ausnahmen bilden die Flurnummer 80/2 auf der 4 und 
Flurnummer 80/6 wo in einem Neubau 5 Wohneinheiten untergebracht sind. 
Die GRZ 1 liegt im nördlichen Teilbereich bei 0,28 und im südlichen bei 0,31. Die GRZ 1 variiert 
im Gesamten von 0,18 auf Flurnummer 80/ bis 0,67 auf Flurnummer 7/2. 
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Teilbereich Pfarrgasse West - Guttenbergerstraße 
 

 
Abb. 15. Teilbereich Pfarrgasse West und Guttenbergerstraße 
 

     
Abb. 16. Pfarrgasse 13 und 15a 
 

 
Abb. 17. Guttenbergerstraße 13 



Â Gemeinde Lenting 
Bebauungsplan Nr. 29 Ortskernñ 
Begründung 

Â Seite   15 

 

Â 13.05.2025 Â Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH ü ParkstraÇe 10 ü 85051 Ingolstadt 

 

 
 
Teilbereich Pfarrgasse West und Guttenbergerstraße: 
Die Flurstücke in diesem Teilbereich sind bebaut und werden überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzt. Auf Flurnummer 42 ist ein aktiver landwirtschaftlicher Betrieb untergebracht und auf 
Flurnummer 39 steht das Pfarrhaus, welches unter Denkmalschutz steht. Auf Flurnummer 34/2 
ist der Wasserspielplatz der Gemeinde Lenting. Die Flurnummer 681/4 ist nicht bebaut. 
Die Bebauung in diesem Teilgebiet ist ein- bis zweigeschossig ausgeführt. Die Anzahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäude liegt bei ein bis zwei Wohneinheiten, auf Flurnummer 42 sind 
im Wohngebäude drei Wohneinheiten untergebracht. 
Die GRZ 1 in diesem Teilbereich liegt gemittelt bei 0,14 und variiert von 0,04 auf Flurnummer 
39 und 0,28 auf Flurnummer 41/2. 
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Teilbereich Pfarrgasse Ost ï Alte Landstraße - Hofmark 
 

 
Abb. 18. Teilbereich Pfarrgasse Ost ï Alte Landstraße ï Hofmark 
 

      
Abb. 19. Pfarrgase Richtung Westen und Pfarrgasse 1 
 

      
Abb. 20. Hofmark 1 und Alte Landstraße 1 c und d 
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Teilbereich Pfarrgasse Ost ï Alte Landstraße ï Hofmark: 
Die Flurstücke in diesem Teilbereich sind allesamt bebaut. Auf Flurnummer 33 ist ein inaktiver 
und auf Flurnummer 34 ein aktiver landwirtschaftlicher Betrieb untergebracht. Auf Flurnummer 
28 ist der Brauereigasthof Hofmark mit Biergarten angesiedelt und auf Flurnummer 23 ein 
Frisörladen. Die Gebäude sind ein- bis zweigeschossig ausgeführt. In den Wohngebäuden 
sind ein bis zwei Wohneinheiten untergebracht, nur auf Flurnummer 30 sind einem Gebäude 
insgesamt 5 Wohneinheiten untergebracht. Die Bebauung ist in der Pfarrgasse an die Straße 
herangerückt und erreicht somit mit der gegenüberliegenden Bebauung eine 
straßenbegleitende Bebauung. In den Straßen ĂAlte LandstraÇeñ und an der südlichen 
Straßenseite ĂHofmarkñ ist die Bebauung zur¿ckgesetzt errichtet. Im Norden ist die Bebauung 
an die Straßenkante herangerückt. 
Die GRZ 1 liegt im westlichen Teilbereich bei 0,27 und variiert von 0,11 auf Flurnummer 29 
und 0,41 auf Flurnummer 33. Im nördlichen Teilbereich liegt sie gemittelt bei 0,37 und variiert 
von 0,27 auf Flurnummer 28 und 0,77 auf Flurnummer 28/3. Im südlichen Teilbereich liegt sie 
auf Flurnummer 674/2 bei 0,26 und auf Flurnummer 674/4 bei 0,22 und damit gemittelt bei 
0,24. 
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Teilbereich Hofmark 
 

 
Abb. 21. Teilbereich Hofmark 
 

      
Abb. 22. Alte Landstraße 12 und 16 
 

      
Abb. 23. Hofmark 5 und 9 
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Teilbereich Hofmark: 
Die Flurstücke in diesem Teilbereich sind allesamt bebaut. Es sind fast ausschließlich 
Wohngebäude vorhanden. Auf Flurnummer 11 ist eine aktive landwirtschaftliche Hofstelle 
vorhanden und auf Flurnummer 556/2 ist ein Frisörladen und ein Kiosk. Die Gebäude sind ein- 
bis zweigeschossig ausgeführt. Die Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebiet liegt bei ein bis 
zwei Wohneinheiten. Die Gebäude sind in diesem Teilgebiet im Norden an der 
Grundstücksgrenze orientiert und begleiten somit den Straßenverlauf. An den restlichen 
Grundstücksgrenzen sind die Gebäude mit unterschiedlichem Abstand errichtet worden. 
Die GRZ 1 liegt gemittelt im westlichen Bereich bei 0,36, im mittleren bei 0,52 und im östlichen 
bei 0,31. Die GRZ 1 variiert von 0,16 auf Flurnummer 24 und 0,88 auf Flurnummer 26/3. 
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Teilbereich Guttenbergerstraße ï Hirschbergstraße 
 

 
Abb. 24. Teilbereich Guttenbergerstraße ï Hirschbergstraße 
 

      
Abb. 25. Guttenbergerstraße 8a und 12
 

     
Abb. 26. Hirschbergstraße 3-3b und Guttenbergerstraße 4 
























